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Amtlicher Teil

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
( BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt ge
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/32, [Nr. 21]) 
in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, für 

sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner sowie über den Ersatz des Ver
dienstausfalls (Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung – KomAEV) 
vom 31. Mai 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 40]) geändert durch Verordnung vom 
8. Juli 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 47] beschließt die Stadtverordnetenversamm
lung der Stadt Schwedt/Oder am 1. Dezember 2021 folgende Satzung:

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gewährung von Entschädigung an die  
ehrenamtlichen Mitglieder kommunaler Vertretungen, Ortsbeiräte,  
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher, ehrenamtlichen Beauftragten der  
Stadtverordnetenversammlung und sachkundigen Einwohnerinnen/Einwohnern  
der Stadt Schwedt/Oder (Entschädigungssatzung) – 1. Änderung

§ 1 
Der § 7 wird gestrichen.

§ 2
Der § 8 wird zu § 7.

§ 3
Diese Satzung tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft.

Schwedt/Oder, 05.01.2022

Hoppe
Bürgermeisterin
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Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung und Winterwartung  
der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungssatzung) –  
5. Änderung
Auf der Grundlage von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21]), § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09 [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 37], S. 3), und § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 [Nr. 08], S. 174), zuletzt 
geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 36]), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Änderung des Satzungstextes

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, ergänzt.

§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung und Winterwar
tung der öffentlichen Straßen in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreini
gungssatzung) – 5. Änderung – tritt rückwirkend ab dem 01.01.2021 in Kraft.

Schwedt/Oder, den 02. Dez. 2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

Anlage
Straßenverzeichnis

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von  
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder  
(Straßenreinigungsgebührensatzung) – 4. Änderung
Auf der Grundlage von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. I/21 [Nr. 21]), § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09 [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 37], S. 3), und § 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 [Nr. 08], S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 36]), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Straßenverzeichnis

Das Straßenverzeichnis wird, wie aus der Anlage ersichtlich, geändert.

§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenrei
nigungsgebühren in der Stadt Schwedt/Oder (Straßenreinigungsgebühren
satzung) – 4. Änderung – tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Schwedt/Oder, den 02. Dez. 2021

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin

Anlage
Straßenverzeichnis

Straßenverzeichnis

Legende
Spalte 2  –  Reinigungsklassen
  Reinigung Geh und/oder Radwege, Winterwartung Fahrbahn sowie Winterwartung der Geh und/oder Radwege).
  Reinigungsklasse 1  –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt von März bis November alle 4 Wochen (entspricht 1 x pro Monat) und 
    zusätzlich 1 x nach den Wintermonaten (insgesamt 10 x pro Jahr).
  Reinigungsklasse 2  –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt von März bis November alle 8 Wochen, entspricht 5 x pro Jahr.
  Reinigungsklasse 3  –  Die Reinigung der Fahrbahn erfolgt 3 x pro Jahr.
  Reinigungsklasse 4  –  Winterwartung der Fahrbahn
  Reinigungsklasse 5  –  Die Reinigung der Geh und/oder Radwege erfolgt von März bis November alle 4 Wochen (entspricht 1 x pro 
    Monat) und zusätzlich 1 x nach den Wintermonaten (insgesamt 10 x pro Jahr).
  Reinigungsklasse 6  –  Winterwartung der Geh und/oder Radwege
  Werden Reinigungsleistungen mehrerer Reinigungsklassen erbracht, ergeben sich die Gebühren als Summe nach diesen 
  Reinigungsklassen.
Spalte 3  –  Häufigkeit der Reinigung
  Die Häufigkeit der Reinigung ist in den jeweiligen Reinigungsklassen erläutert.
  Ist ein Geh und Radweg vorhanden, so sind beide Anlagen in der entsprechenden Häufigkeit zu behandeln.
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  Die Reinigung eines auf der Fahrbahn abmarkierten Radweges erfolgt im Rahmen der Fahrbahnreinigung.
  Ist in einer Straße ein Geh und/oder Radweg nur abschnittsweise vorhanden, so bezieht sich die Reinigungspflicht auch nur auf diese 
  tatsächlichen vorhandenen Abschnitte.
Spalte 4  –  Reinigungspflichtiger
  Die Fahrbahnreinigung sowie die Geh und/oder Radwegreinigung wird durch die Stadt durchgeführt, soweit die Reinigungspflicht nicht 
  den Anliegern übertragen wurde.
  In der Spalte 4 ist der jeweilige Pflichtige durch ein „x“ dargestellt.
Spalte 5  –  Winterwartungspflichtiger
  Aus der Darstellung „x“ ergibt sich die Winterwartungspflicht für die Fahrbahn bzw. Geh und/oder Radwege für den jeweils Pflichtigen.
  Bei Straßen, für die eine Winterwartungspflicht für einen Gehweg ausgewiesen ist, diese Straßen aber tatsächlich keinen Gehweg haben, 
  ist die Winterwartung in einer Breite von 1,5 m entlang der Grundstücksgrenze auf der Fahrbahn auszuführen.
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Zahlungserinnerung

Hiermit werden alle Steuer und Gebührenpflichtigen daran erinnert, dass 
folgende Zahlungen für das I. Quartal 2022 am 15. Februar 2022 fällig sind:
– Grundsteuer A
– Grundsteuer B
– Gewerbesteuer
– Hundesteuer für das 1. Halbjahr 2022
– Regenwassergebühren
– Straßenreinigungsgebühren 
Gemäß § 259 der Abgabenordnung können die vorgenannten Steuern und 

Gebühren vollstreckt werden.
Einer besonderen Mahnung an den einzelnen Schuldner bedarf es nicht, 
wenn vor der Fälligkeit an die Zahlung erinnert wird.
Diese Mitteilung gilt als öffentliche Bekanntmachung im Sinne des § 259 
der Abgabenordnung – Zahlungserinnerung.

Schwedt/Oder, 29.12.2021 Hoppe
 Bürgermeisterin

Bekanntmachung zur Umbenennung von Straßen

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder 
vom 01.12.2021 (BV/288/21) wurden folgende Straßennamen/Straßenab
schnitte in den drei neuen Ortsteilen der Stadt Schwedt/Oder umbenannt: 
1.  Ortsverbindung SchönebergStützkow in „Straße GalowStützkow“
2.  Verbindung vom Kreisel B2 in Richtung Deponie Pinnow bis Gemarkung 

Pinnow in „Straße zur Deponie“
3.  Weg nach Crussow in „Straße FelchowCrussow“
4.  Weg zum FelchowseeLandin in „Weg zum Felchowsee“

5.  Weg nach Pinnow in „Straße FelchowPinnow“
6.  Ortsverbindung Flemsdorf Schöneberg in „Straße FlemsdorfSchöne

berg“
Die Beschlussvorlage und seine Begründung kann bei der Stadtverwaltung 
eingesehen werden.  

Schwedt/Oder, den 3. Januar 2022 Hoppe
 Bürgermeisterin
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Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2020 – 
Beschluss der SVV Nr. BV/281/21
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigte auf ihrer Sitzung am 1. Dezember 2021 den Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2020 und 
fasste nachstehenden Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder 
zum 31.12.2020.
Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, im Büro der Bürgerberatung und Sozialversicherung, Zimmer 1.13 aus.

Schwedt/Oder, 05.01.2022  Hoppe
  Bürgermeisterin

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 – 
Beschluss der SVV Nr. BV/277/21
Die Stadtverordnetenversammlung entschied auf ihrer Sitzung am 1. Dezember 2021 über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 
und fasste nachstehenden Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt gemäß § 82 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) die 
Entlastung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2020.

Schwedt/Oder, 05.01.2022  Hoppe
  Bürgermeisterin

Ende des amtlichen Teils

Nichtamtlicher Teil

Nächste Stadtverordnetenversammlung

Die nächste reguläre Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/
Oder findet am Mittwoch, dem 30. März 2022, um 16 Uhr, in den Ucker
märkischen Bühnen statt. Die Ortsbeiräte tagen ab 21. Februar 2022, die 
Ausschüsse ab 15. März 2022. 
In der Einwohnerfragestunde am Beginn der Versammlung können Einwoh
nerinnen und Einwohner der Stadt Fragen stellen sowie Vorschläge und 
Anregungen unterbreiten. In den Ausschüssen und Ortsbeiräten werden die 
Vorlagen vor der Stadtverordnetenversammlung gesichtet und diskutiert. Die 
Ausschüsse geben Empfehlungen für die Beschlussfassung ab. Auch hier 
gibt es jeweils am Beginn der Sitzung eine Einwohnerfragestunde.

Termine der Ortsbeiräte:
Stendell: 21.02., 19:00 Uhr
Kummerow: 22.02., 18:00 Uhr
Gatow: 23.02., 19:00 Uhr
Hohenfelde: 24.02., 19:00 Uhr
Zützen: 28.02., 17:00 Uhr
Heinersdorf: 28.02., 18:00 Uhr

Criewen: 01.03., 18:00 Uhr
Kunow: 01.03., 19:00 Uhr
Vierraden: 02.03., 18:00 Uhr
Blumenhagen: 03.03., 19:00 Uhr
Felchow (Ortsvorsteher): 08.03., 17:00 Uhr*
Flemsdorf (Ortsvorsteher): 08.03., 15:45 Uhr*
Schöneberg (Ortsvorsteherin): 09.03., 17:00 Uhr*
* Sitzungen finden nur statt, wenn es Vorlagen zur Vorberatung gibt.

Termine der Ausschüsse:
Kultur, Bildungs und Sozialausschuss: 15.03.
Stadtentwicklungs, Bau und Wirtschaftsausschuss: 17.03.
Finanzausschuss: 21.03.
Hauptausschuss: 23.03.
Der komplette Überblick zur Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder 
– zu den Beschlussvorlagen, den Tagesordnungen und Sitzungsorten – ist 
im Internet zu finden unter www.schwedt.eu/svv und im Bürgerinfoportal 
sessionnet.krz.de/schwedt.

Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt für die Stadt Schwedt erscheint am 23. Februar 2022. 
Redaktionsschluss ist der 2. Februar 2022. Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingereichte (nichtamtliche) Texte zu kürzen.


